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Meer und Küste – eine neue Raumordnungskategorie in
Deutschland?
Zum Erfordernis “integrierter” Entwicklungskonzepte am Beispiel der Meeresraumbelastung im deutschen
Festlandsockel der Nordsee*

Ausgangslage:
Die Nutzung von Meeres- und
Küstengebieten
Vor dem Hintergrund der stetig intensi-
vierten Nutzung des Meeres und der damit
einhergehenden ökologischen Belastung
kann die bislang geltende Auffassung von
einer grundsätzlichen Differenzierung
zwischen Land und Meer nicht mehr auf-
rechterhalten werden. Vielmehr bedingt
die „Industrialisierung des Meeres“ gera-
de in der Nordsee eine kohärente, umfas-
sende öffentliche Rechtsetzungs- und Voll-
zugspolitik, die substantiell der auf dem
Lande nicht nachstehen darf und sich – im
Prinzip – der gleichen Instrumente zu be-
dienen hat. Die tradierte, fast ausschließlich
auf dem Sektoralprinzip basierende Kom-
petenzaufteilung auf Landes-, auf Bun-
des- und auf internationale Ebene hat je-
denfalls in der Nordsee eine Sicherung des
ökologischen Gleichgewichtes nicht er-
bringen können. Das Meer hat bekanntlich
seine „Unerschöpflichkeit“ und „Unend-
lichkeit“ längst verloren und ist – wie
praktisch alle Naturgüter – zu einer knap-
pen und begrenzten Ressource geworden.
Begrenzte Ressourcen aber bedürfen der
vorausschauenden Planung und Vorsorge
(BUCHHOLZ 1985).

Karte „Meeresraumbelastung im
Festlandsockel der Nordsee“
Die beigefügte Karte „Meeresraumbela-
stung im deutschen Festlandsockel der
Nordsee“ zeigt diese Begrenztheit der
Ressource schon auf den ersten Blick: das
Meer ist keineswegs unerschöpflich in
bezug auf seine Ausdehnung, seine Nah-
rungs- und Rohstoffreserven sowie nicht
zuletzt seine Aufnahmefähigkeit für Ab-
fallstoffe aller Art. Mehr noch: das Meer
spiegelt die globale Umweltverschmut-
zung zu Lande, zu Wasser und in der Luft
wider (Abb. 1).
Das Gleichgewicht im marinen Stoffhaus-
halt wird von drei Kompartimenten des
Ökosystems balanciert, dem Meereswas-
ser, dem Sediment und den in ihnen le-
benden Organismen. Jedes dieser drei

LUDWIG SCHARMANN

* Zu diesem Beitrag gehört die Karte “Meeresraumbe-
lastung im deutschen Festlandssockel der Nordsee” (Ar-
beitsgruppe Meeresraumforschung im Geographischen
Institut der Universität Hannover 1990/1991)

Kompartimente ist Schadstoffen ausge-
setzt, die über die Flüsse, die Atmosphäre
und durch Direkteinleitung ins Meer ge-

Abb. 1: “Industrialisierung des Meeres” – Erdöl-Förderplattform ‘Schwedeneck’ vor der
schleswig-holsteinischen Ostseeküste bei Eckernförde
Foto: L. SCHARMANN
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langen. Dieser Zusammenhang ist in der
Karte graphisch umgesetzt worden.

Die Flüsse
Die Nordsee dient den einmündenden
Flüssen als Vorfluter, von denen im Be-
reich der deutschen Küste vor allem die
Elbe, die Weser und die Ems mit Schad-
stoffen belastet sind. Trotz aller meßtech-
nischen und analytischen Pobleme bei der
Abschätzung der Schadstoffmengen (Ba-
sis: Bund-Länder-Meßprogramm, Daten
1986) dürfte die Elbe allein für etwa zwei
Drittel der Stofffrachten aus Deutschland
(ohne Rhein) verantwortlich sein. So ge-
langten 1986 etwa 180 000 t Stickstoff,
12 000 t Phosphor, 1 750 t Zink, 15 t
Quecksilber  und ca. 200 kg PCB über die
Elbe in die Nordsee. Die quantitativ nied-
rigeren Werte für die Weser und die Ems
sind dabei im wesentlichen auf deren ge-
ringere Wasserabflüsse und nicht auf ei-
nen grundlegend geringeren Verschmut-
zungsgrad zurückzuführen. So wurden die
höchsten Nährstoff- und Bleikonzentra-
tionen 1987 im Mündungsbereich der Ems
gemessen (in der Karte als grüne und blaue
Säulendarstellung zu erkennen), während
die Küstengewässer Schleswig-Holsteins
außerordentlich hohe Konzentrationen
von Chlorkohlenwasserstoffen aufwiesen
(braune Säulen). Diese v. a. aus der Elbe
stammenden Stoffe wurden durch Ober-
flächenströmungen – dargestellt durch
blaue Pfeile – nach Norden umgelagert.
Überhaupt ist die Nordsee ja kein stati-
sches, sondern ein äußerst dynamisches
System, in dem Strömungen ständig das
Wasser vermischen und v. a. mit dem At-
lantik austauschen. So erneuert sich das
Meerwasser im Bereich der Doggerbank
innerhalb von nur 18 Monaten vollständig
und selbst vor der niedersächsischen Kü-
ste findet der Wassermassenaustausch noch
alle 36 Monate statt – zum Vergleich: die
Ostsee benötigt für den vollständigen Was-
seraustausch etwa 30 Jahre! Abbild dieser
Austauschbeziehungen ist die radioakti-
ve Belastung der Nordsee, die – nach dem
Austritt aus der britischen Wiederaufbe-
reitungsanlage Sellafield im Jahre 1976 –
nach Südosten kontinuierlich abnimmt.

Die Atmosphäre
Auch über die Atmosphäre ist radioakti-
ves Material in die Nordsee gelangt: durch
den Tschernobyl-Reaktorunfall 1986.
Wichtiger sind aber die „trockenen“ (Aero-
sole) und „nassen“ Depositionen („Saurer
Regen“). Je nach Schadstoff-Art schwankt
der Anteil der über die Atmosphäre in das

Gesamtgebiet der Nordsee eingetragenen
Mengen. Besonders hohe Werte sind bei
Blei (67 %), Cadmium (72 %), Nickel
(45 %) und Quecksilber (40 %) festzu-
stellen. Auch das Verbrennen von Che-
miestoffen auf See, das an Land wegen der
dort geltenden Bestimmungen unzulässig
wäre, stellt bislang noch eine Form der
Verschmutzung über die Atmosphäre dar
(in der Karte: See-Verbrennungsgebiet
nördlich der niederländischen Küste).

Direkter Schadstoffeintrag
Direkte Schadstoff-Einleitungen sind z. B.
das „Verklappen“ von Abfällen (u. a.
Dünnsäure, Klärschlamm) oder Bagger-
gut (u. a. nördlich der Insel Borkum, west-
lich von Helgoland). Weitere Einträge von
Öl und Kohlenwasserstoffen finden direkt
durch Tankerspülungen, Havarien, Off-
shore-Förderungen und ggf. durch Pipe-
line-Transporte statt. Die Belastungsraten
mit Erdöl-Kohlenwasserstoffen – mit grau-
en Kastendiagrammen dargestellt– sind
im Bereich der Seeverkehrswege am höch-
sten. Offenbar ist der größte Anteil der
Ölverschmutzung auf den regelmäßigen,
in der Deutschen Bucht auf jährlich
150 000 Schiffsbewegungen zu veran-
schlagenden Verkehr (Abb. 2) und weni-
ger auf Havarien, Unfälle oder Offshore-
Förderaktivitäten (Abb. 3) zurückzufüh-
ren.

Obwohl in der Karte bei weitem nicht
alle Formen der Meeresnutzung darge-
stellt werden konnten, ist die Dimension
ihrer Flächenansprüche erstaunlich. Dies
trifft insbesondere für die militärischen

Übungsgebiete zu, die einen großen Teil
der inneren Deutschen Bucht belegen und
damit andere Nutzungen behindern oder
ganz ausschließen (UTHOFF 1983). Die
Kompetenzaufteilung zwischen militäri-
schen und zivilen Stellen ist jedoch nur ein
Beipiel für die sektorale Zersplitterung
hoheitlicher und administrativer Zustän-
digkeiten im Meer.

Die Gliederung der Verwaltungszu-
ständigkeiten im Meeresbereich
Die Gliederung der Verwaltungszustän-
digkeiten im Meeresbereich ist – wie in
den meisten Küstenstaaten der Welt –
auch in Deutschland kaum mehr zu über-
schauen (BUCHHOLZ 1985); anders als bei-
spielsweise in den benachbarten Nieder-
landen oder Dänemark kommt als spezi-
fisches Problem allerdings noch der föde-
rative Aufbau der Bundesrepublik hinzu.
Zwar sind im Grunde alle relevanten Bun-
des- und Landesverwaltungen im Off-
shore-Bereich vertreten, ihre räumlichen
(und sachlichen) Kompetenzgrenzen sind
aber häufig vage oder umstritten. So ist
selbst die seewärtige Grenze des Landes
Niedersachsen im Verhältnis zu Schles-
wig-Holstein und Hamburg (im Bereich
der Inseln Neuwerk und Scharhörn) bis-
lang nicht verbindlich festgelegt. Kom-
munal- und somit Kreiszuständigkeiten
gibt es bisher in den deutschen Meereszo-
nen nicht, da die Gemeinden an der Gren-
ze des mittleren Hochwassers (MTHW-
Linie) enden. Allerdings reichen histori-
sche Rechte einzelner Küstengemeinden
zweifelsfrei seewärts über die MTHW-

Abb. 2: Schiffsverkehr – Die Öleinträge aus dem regelmäßigen Schiffsverkehr  in der
Nordsee sind größer als die aus der Erdölförderung stammenden Verunreinigungen.
Foto:  L. SCHARMANN
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Linie hinaus, so daß viele Grenzen insge-
samt oder teilweise unklar oder umstrit-
ten sind. Jedenfalls aber ist ihr Verlauf
durchweg zufällig oder nur durch Ver-
waltungsabsprachen einzelner Dienst-
stellen entstanden. An diesem Befund hat
auch die Einrichtung der Wattenmeer-
Nationalparke in Niedersachsen, Ham-
burg (Neuwerk/Scharhörn) und Schles-
wig-Holstein nichts geändert. Im Gegen-
teil: die ökologisch motivierten Grenz-
und Zonierungskonzepte der National-
parke haben die Unsicherheiten der au-
ßerhalb des Naturschutzes tätigen Behör-
den und Institutionen eher noch verstärkt.

„Coastal Management“ als Antwort
auf die Gefährdung der Küsten durch
den erwarteten Klimawandel
Zu dieser in horizontaler Sicht kompli-
zierten Verwaltungsstruktur kommt die in
vertikaler hinzu: Die mit Rücksicht auf die
in einem föderativen Staat erforderlichen
Abstimmungswege zwischen der Ebene
des Bundes und der Länder führen gerade
auch im Verhältnis nach außen, also bei
der internationalen Zusammenarbeit im-
mer wieder zu Verzögerungen und Schwie-
rigkeiten. Ungeachtet der im europäischen
Vergleich sicher recht aktiven Mitwirkung
Deutschlands bei den Maßnahmen zur
ökologischen Sicherung von Nord- und
Ostsee werden die dabei offenbar werden-
den, sehr weitgehenden Rechte der deut-
schen Bundesländer von den ausländischen
Verhandlungspartnern durchaus als hin-
derlich empfunden. Auch die bisweilen
verzögerte Umsetzung in nationales (Län-

der-)Recht wird außerhalb Deutschlands
vielfach kritisiert.

Gibt es infolge des föderativen Systems
der Bundesrepublik also schon Schwierig-
keiten in der Umsetzung von – konkreten
– Verhandlungsergebnissen nach innen,
so ist die Adaption von – weniger konkre-
ten – meeresbezogenen Ansätzen und
Konzepten von außerhalb bislang nur mit
ganz erheblichen Zeitverzögerungen er-
folgt. Als Beispiel hierfür können die
UNECD-Initiativen des „Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change (IPCC)“ die-
nen, dessen „Coastal Zone Management
Subgroup“ die durch eine klimabedingte
Beschleunigung des Meeresspiegelanstie-
ges angenommene globale Bedrohnung
der Küstenräume wissenschaftlich beglei-
tet. Weltweit leben 180 bis 200 Mio. Men-
schen in dichtbesiedelten, überflutungs-
gefährdeten Küstenniederungen, so daß
immerhin bis 1992 für über 30 Küsten-
staaten der Erde eine Gefährdungsanalyse
vorgelegt worden ist – darunter auch für
die beiden Nachbarstaaten Polen und Nie-
derlande, nicht aber für die Bundesrepu-
blik Deutschland. Erst 1992 – nach Ab-
stimmung mit den Bundesländern – hat
der Bundesminister für Forschung und
Technologie (BMFT) beschlossen, auch
eine Gefährdungsanalyse für den nord-
deutschen Küstenraum vornehmen zu las-
sen.

Dieses – vom BMFT finanzierte – Pro-
jekt, an dem im übrigen auch das Institut
für Länderkunde Leipzig beteiligt ist, wur-
de im Sommer 1993 aufgelegt. Dabei geht
es – den Vorgaben der IPCC folgend –
nicht mehr nur um eine natur- und inge-

nieurwissenschaftlich ausgerichtete Kli-
mawirkungsforschung für die deutsche
Küste, sondern ausdrücklich auch um die
sozioökonomische Dimension. Bei diesen
– als Vulnerabilitätsprofil bezeichneten –
Folgen sind die zu erwartene Gefährdung
von Menschenleben sowie Art und Um-
fang der potentiellen Verluste, Gefährdun-
gen und Beeinträchtigungen ökonomi-
scher und ökologischer Werte abzuschät-
zen. Darauf aufbauend sollen dann „ma-
nagement-relevante“ Aussagen für künf-
tige Schutz- und Nutzungsstrategien abge-
leitet werden.

Es ist dabei ganz offensichtlich, daß
eine sozial-, wirtschafts- und raumwis-
senschaftlich arbeitende Klimafolgefor-
schung für den Küstenbereich in Deutsch-
land kaum entwickelt ist. Dieser Befund
ist insofern keineswegs überraschend, als
es hierzulande – wie im folgenden noch
zu zeigen ist – weitgehend auch noch an
einer raumwissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung mit dem Küsten- und Meeres-
bereich fehlt. Dabei soll der Wert der
zahlreichen, auch von Geographen vorge-
legten Arbeiten zu meereswirtschaftlichen
Themen wie Fischerei, Seeverkehr, Kü-
stentourismus u. dgl. nicht verkannt wer-
den. Aber: diese Beiträge folgen i. a. (wirt-
schafts-)sektoralen Ansätzen, so daß sie
kaum „intergrierten“ raumwissenschaft-
lichen Betrachtungsweisen verpflichtet
sind. Diese, vom Verf. als gravierende
Versäumnisse angesehenen Defizite wis-
senschaftlicher Grundlagenforschung sind
im Ausland vielfach gerade von der Geo-
graphie diagnostiziert und z. T. schon
beseitigt worden. Die Umsetzung zur an-
wendungsorientierten Forschung im Sin-
ne eines „Coastal Management“ ist aber
selbst in den diesbezüglich besonders weit
fortgeschrittenen USA noch nicht umfas-
send gelungen. Dennoch scheint der dort
verfolgte Ansatz über „Physical Planning“
auch für den deutschen Küsten- und Mee-
resbereich ein sinnvoller Weg zu sein.

Zur Konzeption einer „Raumordung
für Küste und Meer“
Überlegungen, die in der Raumordung und
Regionalplanung auf dem „festen“ Lande
bewährten Konzepte und Instrumente auch
auf die wasserbedeckten Flächen des Mee-
res zu übertragen, sind – also abgesehen
von den USA und vielleicht auch noch mit
Ausnahme von Schweden und den Nie-
derlanden – in den industrialisierten Kü-
stenstaaten bislang wenig entwickelt wor-
den (SCHARMANN 1990). Dies ist insofern
erstaunlich, als durch die seerechtliche

Abb. 3: Ölbekämpfung in der Nordsee – Abschöpfen der Ölteppiche nach der “Ekofisk-
Havarie” (Foto:  L. SCHARMANN)
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Gliederung der Ozeane und durch die
Erweiterung küstenstaatlicher Zuständig-
keiten innerhalb eines abgestuften Zonie-
rungskonzeptes hierfür weltweit immer-
hin schon ein instrumentelles Grundraster
vorliegt.

Substantieller Anlaß zur Einbeziehung
des Meeres in den Katalog tradierter Raum-
nutzungskonzepte ist aber die Etablierung
eines Regimes, das die vielfältigen Nut-
zungen und Nutzungsansprüche im Meer
und an der Küste optimal zu regeln ver-
mag. Dabei sind nicht nur bestehende na-
turräumliche und ökologische Gebietsein-
heiten zu berücksichtigen, sondern auch
wirtschaftliche, kulturelle und soziale
Grenzen im Raum in den Planungsprozeß
zu integrieren. Als weitere Komponente
sind selbstverständlich auch politische
Vorgaben zu nennen.

Dabei ist allerdings festzustellen, daß
es – mit Ausnahme des Schutzes der na-
türlichen Lebensfähigkeit von Küste und
Meer – bislang keine ausdrücklichen po-
litischen Zielsetzungen oder Entwick-
lungskonzepte für den Offshore-Bereich
vor den deutschen Küsten und die meeres-
orientierte Küstenzone gibt. Lediglich aus
den wichtigsten sektoralen Ansätzen und
Einzelprogrammen lassen sich derzeit fol-
gende vier Haupt-Planungsziele vermu-
ten:
• Schutz der küstennahen Bevölkerung
vor natürlichen oder von menschlichen
Tätigkeiten ausgehenden Gefährdungen
(Bsp.: Gefährdung durch klimainduzier-
ten Meeresspiegelanstieg);
• Schutz oder Wiederherstellung der im
Land-Meer-Übergangsbereich besonders
sensiblen natürlichen Umweltsysteme
(Bsp.: Nordseeschutzkonferenzen, Helsin-
ki-Konvention für die Ostsee);
• Wirtschaftliche und soziale Entwicklung
des Küsten- und Meeresraumes (Bsp.:
Strukturpolitik für die an der Küste loka-
lisierte Meereswirtschaft, i.e. Fischerei,
Schiffbau);
• Erhaltung oder Wiederherstellung des
spezifischen Charakters der Küstenland-
schaft (Bsp.: Watt- und Dünenschutz durch
Nationalparke).

Die Umsetzung dieser – hier unter-
stellten – Haupt-Planungsziele sollte aber
nicht (allein) mit Mitteln sektoraler Fach-
planungen, sondern mit Instrumenten der
räumlicher Entwicklungsplanung erfolgen.
Regionalplanung basiert auf dem Prinzip
der Identifizierung einer geographischen
Gebietseinheit, für die ökologische, öko-
nomische, soziale und sonstige Informa-
tionen zu einem kohärenten, möglichst

umfassenden  Katalog zusammenzutra-
gen sind. Die geographische Raumeinheit
kann dabei durch politisch-administrati-
ve oder natürliche Grenzen definiert wer-
den. Unter Berücksichtigung der ökolo-
gischen  Bedingungen und nach Erarbei-
tung eines Ressourcen-Katasters lassen
sich räumliche Entwicklungschancen und
-hemmnisse erkennen. Die Analyse gibt
außerdem Hinweise auf die positiven und
negativen Folgen absehbarer Raument-
wicklungen. Die bestehenden sozialen und
ökonomischen Bedingungen bilden eben-
falls einen Ausgangspunkt zur Festlegung
von Potentialen. Von besonderer Bedeu-
tung ist dabei die Ausstattung mit physi-
scher Infrastruktur, insbesondere mit der
des Verkehrs und der Kommunikation.

Normalerweise bilden diese Indikato-
ren ein räumliches Muster der aktuellen
und potentiellen Raumnutzung. Die wohl
üblichste Methode ist die Erstellung einer
Serie von Karten verschiedenen themati-
schen Inhaltes – gleichgültig ob als tradi-
tionelle Karte oder mit Hilfe Geographi-
scher Informationssysteme (GIS). Bei der
Zusammenführung dieser Einzelkarten zu
einem Gesamtbild fallen – auch im Mee-
resbereich – Raumeinheiten mit offensicht-
lich eindeutigen Nutzungspräferenzen her-
aus, darunter besonders deutlich etwa die
Bandstrukturen des Verkehrs. Andere
Raumeinheiten werden durch kulturelle,
traditionelle oder sonstige Verhaltensmu-
ster des Menschen in der Umwelt defi-
niert, ohne deren Kenntnis eine integrierte
Bewirtschaftung der Ressourcen nicht
implementiert werden kann.

Der räumliche Ansatz im Sinne von
regionaler Entwicklungsplanung ist aller-
dings nur Teil eines Gesamtkonzeptes.
Politisch motivierte Vorstellungen zur
Wirtschaftsentwicklung – zumeist sekto-
ral-orientiert oder gar nur zur Erreichung
eigentlich untergeordneter Teilziele kon-
zipiert – haben in der Praxis vielfach über-
ragende Bedeutung.

Ein Konzept zur Nutzung des Meeres-
und Küstenraumes wird aus Elementen
der „landseitigen“ Regionalplanung zu
entwickeln sein, obwohl bezüglich der
marinen Ressourcen-Basis generell ein
größeres Maß an Unkenntnis besteht. So
ist beispielsweise ein periodischer oder
episodischer Wechsel der fischwirtschaft-
lich relevanten Biomasse sowohl auf Mee-
resströmungen als auch das Wandern eini-
ger Fischarten zurückzuführen. Rechtli-
che und administrative Zuständigkeiten
sind – nicht zuletzt infolge vager lokaler
Verantwortung – weniger transparent, zu-

mal im Meeresbereich zusätzlich auch
internationale Aspekte eine entscheiden-
de Rolle spielen können. Zudem dürfte
auch das Verständnis der am Planungs-
prozeß zu beteiligenden Bürger weniger
ausgeprägt sein als das üblicherweise auf
dem „festen Land“ vorhandene; schließ-
lich gehört die wasserbedeckte Fläche
selbst – abgesehen von Bohrinseln – nicht
zum menschlichen Siedlungsraum.

Gleichwohl können viele Planungsab-
läufe für die land- und wasserbedeckten
Flächen ähnlich oder gleichartig verlau-
fen. Der raumwissenschaftliche Ansatz
beschreibt die Grenzen der ökonomischen
Entwicklung und liefert (idealtypischer-
weise) ein Raster für den ökologischen
Schutz.

Die Raumabgrenzung
Grundlage einer zu entwickelnden Mee-
resraumentwicklung ist die Abgrenzung
einer Planungsregion. Dabei wäre es si-
cherlich denkbar, die auf dem Lande be-
stehenden Verwaltungsgrenzen (z. B. auf
der Bezirks- oder Landkreisebene) see-
wärts anschließend lediglich um einen –
mehr oder weniger willkürlich – festzule-
genden Meeresraum zu erweitern. Bei-
spiele für eine derartige Abgrenzung sind
etwa die 1984/1985 etablierten bundes-
deutschen Wattenmeer-Nationalparke, de-
ren seewärtige Außengrenze sowohl in
Schleswig-Holstein als auch in Nieder-
sachsen keinem nachvollziehbaren Krite-
rium unterliegt.
Dabei bietet die seerechtliche Gliederung
des Meeres eine auch für die „Raumordung
zur See“ geeignetes Grundschema (SCHAR-
MANN 1988), wobei hier nur drei Gebiets-
einheiten genannt werden sollen:

Das Küstengebiet einschließlich der
Eigengewässer (bis zur Basislinie)

Diese Raumeinheit umfaßt – wie im fol-
genden noch zu zeigen sein wird – den in
seiner Breite festzulegenden Küstenstrei-
fen, die wasserbedeckten Flächen inner-
halb der Basislinie einschließlich der dort
liegenden Inseln, Untiefen, Wattgebiete,
Felsen, Sandbänke, Reeden u. dgl. Auch
die Mündungen von Flüssen sowie die
Endpunkte der Kanäle und Leitungstras-
sen sollten hierzu gehören. Insgesamt ist
sicherzustellen, daß sich alle eigentums-
rechtlich beanspruchbaren Flächen in die-
ser Gebietskategorie befinden. Dabei ist
es unerheblich, ob es sich bei dem Eigen-
tümer um die öffentliche Hand oder einen
privaten handelt. Zu den Problemen der
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Abb. 5: Schematische Gliederung der administrativen Grenzen und Zuständigkeiten im Küsten- und Meeresbereich
Quelle: Entwurf des Verfassers nach OECD 1993
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Raumentwicklung in dieser Gebietskate-
gorie gehören der Neu- und Ausbau von
Häfen, von Anlagen für den Tourismus,
den Wassersport, die Verteidigung, die
Fischerei und Aquakultur, die Leitungs-
und Verkehrsinfrastruktur u. v. a. m. Das
Erfordernis, die Nutzung der Ressourcen
von Land und Meer in diesem Bereich
einvernehmlich zu regeln, ist evident.

Das  Küstenmeer als „innere Meeres-
zone“ (von der Basislinie/MTHW-Linie seewärts

bis zur Außengrenze der Territorialgewässer)

In diesem Bereich treffen vielfältige kon-
kurrierende Nutzungsinteressen aufeinan-
der, darunter u. a. die der Fischerei, der
Schiffahrt, des Wassersports und des
Umweltschutzes. Hinzu kommen häufig
auch noch Abgrabungen von Sand und
Kies. Dennoch sind feste Installationen
zur Rohstoffgewinnung hier noch selten.
In Zukunft könnten in der „inneren Mee-
reszone“ aber derartige Anlagen errichtet
werden, wobei nicht nur an Öl- oder Gas-
plattformen zu denken ist, sondern z. B.
auch an solche zur Wind- oder Wasser-
krafterzeugung. Insofern ist ebenfalls ein
nicht-sektoral orientierter Regelungsbedarf
erkennbar, der auch die Interessen der
Küstengemeinden und ihrer Bewohner
berücksichtigt.

Die  Wirtschaftszone als „äußere
Meereszone“ (bis zur 200 sm-Grenze bzw. bis

zur Mittellinie)

In der Wirtschaftszone dominieren Nut-
zungen der (Hochsee-)Fischerei, der Schif-
fahrt und des Militärs. Die z. T. sehr in-
tensive Nutzung der Kohlenwasserstoffe
des Meeresuntergrundes bedingt darüber
hinaus nicht nur Installationen zur Förde-
rung, sondern auch zur Verteilung. So
wird das ohnehin schon dichte Netz von
Rohrleitungen in der Nordsee in den näch-
sten Jahren um jeweils mehr als 1000 km/a
erweitert. Für diese Aktivitäten gibt es i. a.
keine übergeordnete administrative Zu-
ständigkeit, zumal die meisten der natio-
nalen Rechtsnormen in dieser „äußeren
Meereszone“ nicht gelten. Dieser Befund
trifft auch für die „Abfallbeseitigung zur
See“, den Meeresbergbau und den Um-
weltschutz (einschl. der militärischen „Alt-
lasten“) zu, wobei es – vieleicht mit Aus-
nahme der EU-Fischereipolitik – auch
keine der funktional-übergreifenden Pro-
blematik entsprechende effiziente inter-
nationale Zusammenarbeit gibt.

Überhaupt wird das Problem der Ab-
grenzung einer Planungsregion „Küste und
Meer“ bei der Anwendung funktionaler

folgen kann. Die Schwierigkeit besteht
darin, möglichst viele der potentiell rele-
vanten Indikatoren als solche zu erken-
nen und auch zu bewerten. So ist etwa die
– sowohl an Nord- und Ostsee sehr ausge-
prägte – regionale Identifikation der Kü-
stenbewohner zweifellos ein raumdifferen-
zierendes Merkmal, auch wenn mit die-
sem „weichen“ Indikator allein noch kei-
ne feste landseitige Abgrenzung möglich
wäre.

In jedem Fall ist also eine möglichst
vollständige Erfassung aller Rauminfor-
mationen erforderlich. Nach der Doku-
mentation der naturräumlichen Struktur
(physische, biologische, klimatologische,
hydrologische und v. a. Geofaktoren) sind
alle verortbaren Nutzungen in Karten zu
übertragen. Auch die administrative und
rechtliche Gliederung müssen kartogra-
phisch aufgenommen werden. Generell
ist wie folgt vorzugehen:
• Als erste Ebene ist die des Naturraumes
anzusehen, wobei durch die Auswahl der
verschiedener Untersuchungsgebiete ein
möglichst breites Spektrum natürlicher
Geofaktoren erfaßt werden dürfte.
• Auf diese naturräumliche Struktur folgt
eine funktionale Ebene, die definiert wird
durch die Summe der im Beispielsraum
lokalisierten Nutzungen. Angesichts der
außerordentlich differierenden natürlichen
Geofaktoren, v. a. aber auch wegen der
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen
Unterschiede sind die Nutzungsmuster in
den Meeres- und Küstenräumen Deutsch-
lands und Europas gegenwärtig keineswegs
gleich, ja z. T. sogar von individueller
Bedeutung. Infolge der zunehmenden
Angleichung menschlicher Verhaltensmu-
ster in den europäischen Gesellschaften ist
aber gleichwohl in Zukunft eine gewisse
Harmonisierung dieser – durch die räum-
lichen Nutzungsmuster definierten – Funk-
tionalebene denkbar.
• Aus dem Katalog räumlicher Nutzungen
ergeben sich Konflikte, auf die das Rechts-
und Verwaltungssystem – idealtypischer-
weise – mit der Etablierung adequater
Strukturen reagiert. Im Meeresbereich hat
sich eine derartige Ebene noch nicht eta-
blieren können, einerseits wegen der Neu-
artigkeit des Konfliktbewußtseins und an-
dererseits infolge der Zementierung histo-
risch bedingter oder zufällig entstandener
administrativer Zuständigkeiten.

Diese Problematik wird noch wesentli-
cher, wenn es darum geht, Konfliktpoten-
tiale, Konflikträume, Vorranggebiete für
spezifische Nutzungen oder Entwick-
lungsräume abzugrenzen. Scharfe Grenz-

Kriterien, m. a. W. also bei Nichtanwen-
dung bestehender administrativer Grenz-
en, sehr komplex. Da zwischen Land und
Meer vielfältige Funktionszusammenhän-
ge bestehen, stellt sich nicht nur für die
wasserbedeckten Flächen, sondern auch
für das besiedelte Küstengebiet die Frage,
wo auf dem „festen Land“ die räumliche
Grenze einer Planungsregion zu ziehen
ist. Kriterium hierfür kann nur ein Indika-
torenkatalog sein, der gleichsam eine Gren-
ze „maritimer Einflußsphäre“ auf dem
Lande beschreibt.

Für den ökonomisch-geographischen
Bereich kann dabei ein regionalanalyti-
scher Ansatz gewählt werden. Dabei wird
von der Überlegung ausgegangen, daß –
Rationalität bei der Standortwahl voraus-
gesetzt – diejenigen Wirtschaftsbereiche,
die an der Küste überdurchschnittlich stark
vertreten sind, als meeresbezogen anzuse-
hen sind. Gleichzeitig wird unterstellt, daß
der Grad des „regionalen Überbesatzes“
als Abbild der Intensität der Abhängigkeit
von der Nutzung des Meeres interpretiert
werden darf. Mit anderen Worten: ein
Wirtschaftszweig, der ausschließlich im
Küstenraum lokalisiert ist, findet dort of-
fensichtlich nicht-ubiquitäre Standortfak-
toren vor, die – da mit Ausnahme der
räumlichen Nähe zum Meer regelhaft
keine anderen signifikanten Standortvor-
teile vorhanden sind – nur in der Möglich-
keit zur Nutzung des Meeres gesehen wer-
den können.

Bei Anwendung dieses auf das „Basic-
Nonbasic-Konzept“ zurückgehenden An-
satzes stellt sich beispielsweise heraus,
daß Wirtschaftszweige wie die Hochsee-
und Küstenfischerei, die Schiffahrt, der
Schiffbau oder die Fischverarbeitung au-
ßerhalb des Küstenraumes praktisch nicht
lokalisiert sind (SCHARMANN 1985). Dieser
Befund trifft – nach eigenen empirischen
Untersuchungen – ausnahmslos für alle
Volkswirtschaften EU-Europas zu, wobei
im Umkehrschluß zugleich ein Katalog
„maritimer“ Wirtschaftszweige herausfiel.
Der „Einfluß des Meeres“ auf das „feste
Land“ wäre in diesem Fall räumlich kon-
gruent mit den Standorten der als „mari-
tim“ identifizierten Wirtschaftszweige.

Selbstverständlich bilden die skizzier-
ten ökonomische Indikatoren nur eines
unter vielen Kriterien zur Raumabgren-
zung. Analoge Funktionszusammenhän-
ge gelten für ökologische, soziale, kultu-
relle, naturräumliche u. v. a. Bereiche, so
daß die Ausgliederung funktionaler Raum-
einheiten – theoretisch – ähnlich wie am
Beispiel der ökonomischen Kriterien er-
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linien für unterschiedliche Flächennut-
zungen, wie sie auf dem Lande möglich
sind, können im Meeresbereich wegen
der hohen Austauschfähigkeit des Was-
sers oft nicht gezogen werden. Die Breite
von Kabeltrassen und Verkehrsgebieten
oder erst recht die Schutzzonen  für Berg-
bau und Fischfang und auch die Nut-
zungsräume für Funktionen wie „Baden“
oder „Surfen“ sind nur schwer zu definie-
ren, wenn nicht allzu breite Sicherheits-
ränder in Kauf genommen werden sollen.
Zu berücksichtigen sind schließlich auch
die Einflußbereiche von Unfall- und Ka-
tastrophensituationen, ob es sich nun z. B.
um eine Tankerhavarie im Wasser oder
um einen Fabrikunfall im Küstenbereich
handelt (BUCHHOLZ 1990). Letztlich sind
auch die o. a. Folgen einer klimabeding-
ten Beschleunigung des Meeresspiegel-
anstieges zu dieser Kategorie zu rechnen.

Andererseits ergibt sich ein Planungs-
raum auch nicht aus einer allgemeinen
Bündelung lokaler Areal- und Feldgren-
zen. Vielmehr muß ein geeigneter regiona-
ler Rahmen für die Verwirklichung be-
stimmter Zielsetzungen gefunden werden,
wobei die Reichweite politischer In-
stitutionen zur Durchführung und Reali-
sierung der parlamentarischen/administra-
tiven Entscheidungen zu berücksichtigen
ist. Insofern ist ein quasi-eingliedriger
Verwaltungsaufbau für den Meeresbereich
– wie beispielsweise in Frankreich – oder
eine zwischen lediglich zwei Ebenen un-
terscheidende administrative Gliederung
– wie im föderativen Deutschland – nicht
ausreichend. Schließlich resultieren aus
einer Verankerung regionaler und sogar
lokaler Kompetenzen nicht nur demokra-
tische Partizipationsmöglichkeiten für die
betroffenen Bürger, sondern v. a. auch
Optionen für ihre kompetente Mitwirkung
bei der Lösung der sie in erster Linie
betreffenden Entwicklungsprobleme.

Ausblick
Um die Raumsituation der Meeres- und
Küstenbereiche an Nord- und Ostsee den
Entscheidungsträgern im behördlichen und
privaten Bereich zu verdeutlichen und
damit eine nützliche Entscheidungshilfe
bereitzustellen, ist am Institut für Länder-
kunde (IfL) in Leipzig und im Geographi-
schen Institut der Universität Hannover
mit ersten Vorarbeiten zur Erstellung ei-
nes Planungsatlasses „Meere und Küsten
der BR Deutschland“ begonnen worden.
Unter der Leitung von Prof. Dr. H.J. BUCH-
HOLZ und Dr. L. SCHARMANN hat sich in
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Hannover die „Arbeitsgruppe Meeres-
raumentwicklung MARU“ etabliert, in
der gegenwärtig einige Diplomanden und
Studierende mitarbeiten. Die beiliegende
Karte „Meeresraumbelastung im deut-
schen Festlandsockel der Nordsee“ (Maß-
stab 1 : 700 000) ist hier gleichsam als ein
„Referenzblatt“ für den Planungsatlas ent-
standen. Das gesamte Vorhaben erfordert
selbstverständlich einen finanziellen Rah-
men, der weit über die Möglichkeiten der
beteiligten Institute in Leipzig und Han-
nover hinausgeht. An dieser Einschätzung
ändert auch die Tatsache nichts, daß das
geplante Atlaswerk – anders als die bis-
lang erschienen Planungsatlanten der Bun-
desländer – ungewöhnlich dezentral von
verschiedenen, jeweils kompetenten Fach-
institutionen bzw. Fachleuten erarbeitet
werden soll. Außer Kosten- und Zeitgrün-
den spricht für eine derartige Vorgehens-
weise auch die sachliche Vielfalt der zu
erstellenden Einzelkarten.

Der Darstellungsbereich umfaßt den
deutschen Festlandsockel in Nord- und
Ostsee, das deutsche Küstenmeer, den
innerhalb der Staatsgrenze liegenden Be-
reich des Wattenmeeres sowie eine – wie
oben angedeutet – noch zu definierende
Küstenzone. Diese landseitige Küstenzo-
ne soll einbezogen werden, um den Ver-

Autor:
Dr. LUDWIG SCHARMANN,
Institut für Länderkunde,
Bereich Deutsche Landeskunde,
Beethovenstraße 4,
D-04107 Leipzig.

bundraum „Meer und Küste“ nicht derart
willkürlich zu trennen, wie das gegen-
wärtig in bezug auf Verwaltung und
Planung geschieht. Die Bereiche an Nord-
und Ostsee sollen in einem einheitlichen
Maßstab von jeweils 1 : 700 000 abgebildet
werden, hinzu kommen allerdings noch
einzelne Detailkarten (wie z. B. Hafen-
anlagen). Insgesamt soll der Planungs-
atlas 75 bis 80 Einzelkarten zu speziellen
Themenbereichen (Tab. 1) enthalten, zu
denen jeweils Erläuterungen und Zusatz-
informationen gegeben werden.

• Übersichtskarten für Nord- und Ostsee
• Die Verwaltungsgliederung der Meere und Kü-
sten in Deutschland

• Die physische Raumausstattung von Meer und
Küste

• Das biologische Potential
• Die Fischerei und die meereswirtschaftliche
Bedeutung

• Bergbauliche Nutzung und Industrie an der
Küste

• Verkehr und Kommunikation
• Militärische Nutzungen
• Fremdenverkehr
• Konfliktpotentiale und Vorranggebiete
• Raumordnung und in der Gebietskategorie
„Meer und Küste“

Tab. 1: Themenbereiche des Planungsatlasses
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